
Fragen zum Tauchen in Zeiten der COVID-19-Pandemie

Gilt  der Versicherungsschutz der dive card auch
während der COVID-19-Pandemie?
Ja, der Schutz gilt unverändert. 

Werde ich von aqua med zurückgeholt, wenn ich
im Urlaub an COVID-19 erkranke?
Ob eine Rückholung erfolgt, entscheidet unser Ärzte- und Assi-
stanceteam. Gründe für eine Rückholung sind z. B. eine unzurei-
chende medizinische Versorgung oder die Hygienezustände vor
Ort. Jeder Fall wird eng von unserem Team begleitet. Bei Fragen
oder Unsicherheiten, rufe uns bitte direkt an!

Bin ich über die dive card versichert, wenn ich im
Ausland an COVID-19 erkranke?
Über die Auslandsreisekrankenversicherung der dive card sind
Behandlungskosten und Rückreisekosten (wie vorab erläutert)
bei medizinischen Notfällen, wie z. B. einer akuten Erkrankun-
gen oder Verletzungen nach einem Unfall,  versichert.  Dies ist
unabhängig von COVID-19. Solltest  Du im Ausland einen Arzt
aufsuchen wollen, kontaktiere uns gerne direkt – unser Ärzte-
und Assitanceteam ist rund um die Uhr für Dich da!

Was muss ich bei der Ausbildung von Tauchschü-
lern beachten?
Bitte halte Dich an die vorgegebenen Hygiene- / Infektions-
schutzmaßnahmen  und  die  Abstandsregelungen.  Viele
Tauchverbände haben bereits entsprechende Konzepte mit
Richtlinien und Empfehlungen zum Umgang veröffentlicht.

Wird  der  Corona-Test  von  aqua  med  übernom-
men?
Natürlich  ist  ein  medizinisch  notwendiger,  angeordneter
Corona-Test versichert. Nicht versichert ist dieser ohne begrün-
dete Symptome oder ohne ärztliche Anordnung.

Bin  ich  bei  angeordneten  Quarantänemaßnah-
men im Ausland über meine dive card versichert?
Zusätzliche  Unterbringungs-  oder  Rückreisekosten,  die  durch
COVID-19-Quarantänesituationen  entstehen,  sind  nicht  versi-
chert.  Dies  ist  ein  Fall  für  eine Reiseabbruchversicherung mit
den entsprechenden Einschlüssen.

Gilt  der  Tauchunfallschutz  wie  gewohnt  auch
nach einer COVID-19-Infektion? 
Ja, der Tauchunfallschutz der dive card gilt unverändert. Aller-
dings empfehlen wir vorab die Durchführung einer Tauchtaug-
lichkeitsuntersuchung durch einen Tauchmediziner.

Muss ich eine Tauchtauchglichkeitsuntersuchung
machen (TTU)?
Ein gültiges Attest ist laut der Versicherungsbedingungen keine
Voraussetzung  für  den  Versicherungsschutz.  Allerdings  kann

eine bekannte Untauglichkeit im Einzelfall zu Einschränkungen
des Versicherungsschutzes führen. Wir empfehlen grundsätz-
lich allen Tauchern, zur eigenen Sicherheit, nur mit einem gül-
tigen Attest zu tauchen.

Welche  Meinung  hat  aqua  med  zu  möglichen
Spätfolgen nach einer COVID-19-Infektion ?
Es ist nach wie vor zu früh, um hier klare Antworten zu geben.
Leichte  oder  symptomlose  Verläufe  einer  Corona-Infektion
bedürfen  nach  jetzigem  Kenntnisstand  bei  jungen  und/oder
Menschen  ohne  Vorerkrankungen  keiner  weiteren  diagnos-
tischen Maßnahmen. Sie sind in der Regel ambulant behandel-
bar und mit Auflagen durch das Gesundheitsamt (mindestens
14-tägige häusliche Quarantäne) belegt. Nach einer Karenz von
weiteren 2 Wochen sollte hier dem Tauchen nichts im Wege
stehen.

Allerdings  sind  Taucher  mit  symptomatischer  COVID-19,  vor
allem mit  erwiesener  Lungenentzündung,  zunächst  tauchun-
tauglich. Hier sollte nach vollständiger Genesung noch mindes-
tens drei Monate gewartet und dann erneut genau untersucht
werden, ob Lunge oder körperliche Leistungsfähigkeit Schaden
genommen haben.

Welchen längerfristigen Einfluss COVID-19 auf die Lungenfunk-
tion und körperliche Leistungsfähigkeit hat ist noch ungewiss.
Erste Ergebnisse geben aber Hoffnung, dass bei einer frühzeiti-
gen Therapie die Lungenschädigung und damit die Langzeitfol-
gen  vermutlich  gering  bleiben.  Daraus  folgt,  dass  die
Tauchtauglichkeit  nach  COVID-19  vermutlich  nicht  in  Gefahr
ist.

Allerdings ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht klar, inwieweit die
Tauchtauglichkeit  nach  schweren  COVID-19-Fällen  gefährdet
ist.

Die  Tauchtauglichkeitsuntersuchung  bei  einem  ehemals
Corona-Erkrankten muss aufgrund der zu beachtenden Beson-
derheiten auf jeden Fall  von einem ausgebildeten Tauchme-
diziner durchgeführt werden.

Sollte ich mein Tauchequipment besonders des-
infizieren?
Bitte wende Dich direkt an den Hersteller, um falsche Handha-
bung  zu  vermeiden und sicherzustellen,  dass  Du auch nach
Corona noch etwas von Deinem Tauchequipment hast.

Hat eine COVID-Impfung Auswirkungen auf die
Tauchtauglichkeit?
In Zusammenhang mit einer COVID-Impfung ist keine Kontrain-
dikation bezüglich Tauchen zu erwarten. Bei Nebenwirkungen
gilt wie für alle Impfungen eine Tauchpause bis zur vollständi-
gen Beschwerdefreiheit.
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